
 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 02.12.2008 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/765 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.12.2008 

Rat 18.12.2008 

 
 

 

Betreff: 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Holtwick-Ost" 

im Ortsteil Holtwick 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 

FB/Az.: VI/621-41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:   
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:     

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Holtwick-Ost“ im 
Ortsteil Holtwick wird gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) entsprechend dem der 
Sitzungsvorlage Nr. VII/765 beigefügten Entwurf durchgeführt. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Ein Bauherr beabsichtigt zur Schaffung einer zweiten Wohneinheit einen Anbau westlich 
an das bestehende Gebäude auf dem vorgenannten Grundstück. Hierdurch werden die 
seinerzeit festgesetzten Baugrenzen überschritten. Dies bedingt eine Änderung des Be-

bauungsplanes nach § 13 BauGB. Der entsprechende Antrag ist als Anlage I beigefügt. 
 
Das Grundstück Gemarkung Holtwick Flur 7 Flurstück 40 wird durch den Bebauungsplan 
„Holtwick-Ost“ planerisch abgedeckt. 
Der Bebauungsplan wurde mit Bekanntmachung im Amtsblatt vom 10.01.1996 rechtskräf-
tig. 
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Da der größte Teil des Plangebietes zu dem Zeitpunkt bereits bebaut war, wurden in dem 
bebauten Bereich die Baugrenzen anhand des Bestandes festgesetzt. 
 
Es wird vorgeschlagen, das vereinfachte Änderungsverfahren für die Grundstücke Ge-
markung Holtwick, Flur 7, Flurstücke Nr. 40, 83, 43 und 44 –östlich des Straßenzuges bis 
zum ausgewiesenen Fuß- und Radweg- durchzuführen, um auch ggfls. für in der Zukunft 
gleichlautende Anträge eine planungsrechtliche Absicherung zu schaffen. 
 
Zur Einleitung des formellen Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss zu fas-
sen. 
 

Als Anlage II ist der Satzungsentwurf der vereinfachten Änderung beigefügt. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Musholt 
Sachbearbeiter(in) 

Wellner 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Antrag 
Anlage II: Satzungsentwurf mit Begründung und Planzeichnung  
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